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7. Bekanntmachung zum Gesundheitsfonds 
 
Nach § 266 Abs. 1 Satz 1 SGB V erhalten die Krankenkassen als Zuweisungen aus dem 
Gesundheitsfonds zur Deckung ihrer Ausgaben eine Grundpauschale, alters-, geschlechts- 
und risikoadjustierte Zu- und Abschläge zum Ausgleich der unterschiedlichen 
Risikostrukturen und Zuweisungen für sonstige Ausgaben nach § 270 Abs. 1 SGB V. Die 
Zuweisungen werden jeweils entsprechend § 272 SGB V angepasst. 
 
Nach § 39 Abs. 3 Satz 1 RSAV hat das Bundesversicherungsamt für das Ausgleichsjahr 
2010 für alle Krankenkassen zum 31. März 2010 die vorläufige Höhe der Zuweisungen nach 
§ 39 Abs. 2 RSAV unter Berücksichtigung der, auf der Grundlage der, der Beitragsfestlegung 
nach den §§ 241 und 243 SGB V zugrunde liegenden, Prognosen ermittelten Höhe der 
Zuweisungen je Versicherten und der aktuellsten Datenmeldung nach § 32 RSAV (Satzart 
111) neu berechnet. 
 
Das Bundesversicherungsamt gibt hiermit gem. § 39 Abs. 3 S.1 RSAV folgende 
Berechnungswerte bekannt: 
 
Für den Grundlagenbescheid II/2010: 
 

1. Angleichungsfaktor für AGG  
 

1,062426597807

2. Angleichungsfaktor für EMG 
 

0,981830265990

3. Angleichungsfaktor für HMG 0,966034412230
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4. Angleichungsfaktor für das Krankengeld  0,992841155535
  

5. Angleichungsfaktor für die AusAGG 
 

0,994890666812

1,0000000000006. Angleichungsfaktor für den Anpassungsbetrag nach  § 272 
SGB V 
 

7. Angleichungsfaktor für Verwaltungsausgaben 
 

1,000000000000

8. Angleichungsfaktor für Satzungs- und Ermessensleistungen 
gem. § 270 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a SGB V 
 

1,000000000000

Für den Korrekturbescheid I/2010: 
 

9.  rückwirkender Anpassungsfaktor für Pflichtleistungen  
 für Januar 2010 

für Februar und März 2010 

 

0,999949155793

0,999939767605

1,00000000000010.  rückwirkender Anpassungsfaktor für die Anpassung nach § 272 
SGB V 
 

11.  rückwirkender Anpassungsfaktor für Verwaltungsausgaben 

 für Januar 2010 

für Februar und März 2010 

 

 
0,999974577250
0,999969882895

Im Übrigen gelten die Werte der 5. Bekanntmachung weiterhin fort. 
 
 
 
Im Auftrag 
gez. Dr. Göpffarth 

  
 


